
I. Nachtrag zur Badeordnung für das Freibad „Unter den Eichen“ 
 
Aufgrund der §§ 5, 19, 20 und 51 der Hessischen Gemeindeordnung in der zur Zeit 
gültigen Fassung hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Guxhagen am 12. 
Dezember 2008      folgenden I. Nachtrag zur Badeordnung für das Freibad "Unter 
den Eichen" erlassen: 
 
 
 
 
IV. Besondere Bestimmungen wird wie folgt geändert: 
 
Unter 5) wird eingefügt: 
 

6) Unterwäsche, wie z.B. Boxershorts dürfen nicht unter der Badebekleidung 
getragen werden 

7) Badeshorts dürfen nur knielang getragen werden. Shorts, die über die Knie 
gehen, sind nicht gestattet. 

 
Die Punkte 6) – 10) in der alten Fassung werden zu 8) – 12). 
 
 
 
VII. Inkrafttreten 
 
Dieser I. Nachtrag zur Badeordnung tritt zum 01.05.2009 in Kraft. 
 
 
Guxhagen, den 13.11.2008 
 
DER GEMEINDEVORSTAND 
DER GEMEINDE GUXHAGEN 
 
 
 
Slawik 
Bürgermeister 
 


